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KANTONE CANTONS CANTONI

nete Schritte sind die Fertigstellung
der Schutzplatzzuweisung und deren
öffentliche Bekanntgabe. Dass die in
diesen Bereichen bisher geleisteten
Arbeiten mehrheitlich von hoher Qualität
sind, zeigen die vom Bundesamt und
dem kantonalen Amt durchgeführten

Einsatzbereite Leitungen
der Zivilschutzorganisationen
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Kontrollen. Aus dem Bereich
Schutzorganisationen ist ausserdem zu vermerken,

dass diese weitgehend Einsatzbereitschaft

melden. Eine Ausnahme
bilden die für den Bevölkerungsschutz
äusserst wichtigen Schutzraumleitungen.

Rund vier Fünftel sind einsatzbereit.

Hier bedarf es noch besonderer
Anstrengungen.

Überlebenswichtiges Zivilschutzmaterial
Das Zivilschutzmaterial der Einsatz-
und Sanitätsinformationen ist zum
grössten Teil ausgeliefert.

Zivilschutzmaterial
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für die Bevölkerung

1

liltlfflfflLösch Gr Rttg Gr Pi Gr Ltgsb Funkgeräte

Schutzmasken stehen für alle
Schutzdienstpflichtigen zur Verfügung. Für
Personen, die noch einem Schutzraum
ohne Filteraggregat zugeteilt sind,
wurden im Kanton Zürich 202 000
Volksschutzmasken eingelagert.

Ausbildung im Zivilschutz - durch Leistung
überzeugen
Im Zentrum der Anstrengungen lag
und liegt weiterhin die Verbesserung
der Ausbildung. Auch hier gilt es, den
vorsorglichen Bevölkerungsschutz ins
Zentrum zu stellen, ein Schwergewicht
auf die Ausbildung des Kaders zu legen
und die aus der zivilen und militärischen

Tätigkeit mitgebrachten
Vorkenntnisse besser zu berücksichtigen.
Hinter den Zahlen der Zivilschutzstatistik

steht das anspruchsvolle Vorhaben
«Bevölkerungsschutz». Der verdiente
Dank geht an alle, die an ihrer Stelle
zum hohen Stand des zürcherischen
Zivilschutzes beigetragen haben.

Entwicklung der Ausbildungstätigkeit
am Beispiel der Teilnehmer-Diensttage
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